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01 Von Fernsprechstellen der
Teilnehmer —,23

02 Von öffentlichen Sprech
stellen —,30“

Die Bemerkungen „Zu Nr. 01 und 02:“ bleiben unverän
dert.

4.2. In Abschnitt 7.2. Ferngespräche im Selbstwählfemdienst 
innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik wer
den geändert:
Der Klammerbetrag „ (-,15 M) “ in „ (-,23 DM) “
In der Nr. 01 wird die Sprechdauer für ermäßigte Gebüh
ren „90“ ersatzlos gestrichen.
Zu „Nr. 01 bis 03:“ wird in der Bemerkung 4. „in Zone I 
von 22 Uhr bis 7 Uhr,“ gestrichen.
Die Bemerkung 6. wird ersatzlos gestrichen.

*

5. Der Abschnitt 7.3. im Abschnitt 7. Orts- und Fernge
spräche erhält folgende Fassung:

„7.3. Ferngespräche im handver
mittelten Ferndienst inner
halb der Deutschen Demokra
tischen Republik

01 Für Ferngespräche im hand
vermittelten Ferndienst wer
den die Gebühren nach Ab
schnitt 7.2. berechnet, wenn 
nichts anderes bestimmt ist.

Zu Nr. 01:
1. Für jedes Ferngespräch 

im handvermittelten Fern
dienst ist die Gebühr für 
die Gesprächsdauer zu be
rechnen, wenn nichts ande
res bestimmt ist.
Der Beginn der Gebühren
pflicht wird gemäß § 26 
festgelegt.

2. Die Gebühr wird auch er
hoben für Ferngespräche, 
die gemäß § 22 Abs. 3 ge
trennt oder in der Ge
sprächsdauer beschränkt 
worden sind.

3. Die Gebühr wird zu dem 
Gebührensatz berechnet, 
der für den Beginn des 
Gespräches gültig ist.

4. Ferngespräche im interna
tionalen handvermittelten 
Femdienst werden nach 
Tarifen berechnet, die dem 
„Gebührenbuch für den 
Fernmeldedienst der Deut
schen Demokratischen Re
publik“ zu entnehmen sind.

02 Notgespräche gebühren
frei

Für Ferngespräche, die als 
Notgespräche angemeldet und 
geführt werden, ohne daß die 
Voraussetzungen nach § 28 
hierfür gegeben sind (Miß
brauch) wird das lOfache 
der Gebühren für ein ge
wöhnliches Gespräch nach Ab
schnitt 7.2. Nr. 01 bis 03 erho
ben.

03

04

05

06

07

08

Staatsgespräche das Dop
pelte der 
Gebühren 
nach Ab
schnitt 7.2. 
Nr. 01 bis 03

Fluggespräche das Dop
pelte der 
Gebühren 
nach Ab
schnitt 7.2. 
Nr. 01 bis 03

Blitzgespräche das lOfache
der Gebüh
ren nach Ab
schnitt 7.2. 
Nr. 01 bis 03

Die Gebühr wird erhoben, 
wenn die Fernsprechverbin
dung innerhalb von 20 Minu
ten hergestellt ist. Nach Über
schreitung der 20 Minuten 
werden Gebühren für ein drin
gendes Gespräch gleicher 
Dauer erhoben. Nach Über
schreiten von 90 Minuten 
werden Gebühren für ein 
gewöhnliches Gespräch glei
cher Dauer erhoben.
Dringende Gespräche das Dop

pelte der 
Gebühren 
nach Ab
schnitt 7.2. 
Nr. 01 bis 03

Die Gebühr wird erhoben, 
wenn die Fernsprechverbin
dung innerhalb von 90 Minu
ten hergestellt ist.
Nach Überschreiten der 90 Mi
nuten werden Gebühren für 
ein gewöhnliches Gespräch 
gleicher Dauer erhoben.

Gespräche mit vereinbartem das Dop-
Kennwort pelte der

Gebühren 
nach Ab
schnitt 7.2. 
Nr. 01 bis 03

Seefunkgespräche 
Die Gebühren sind dem „Ge
bührenbuch für den Fern
meldedienst der Deutschen 
Demokratischen Republik“ zu 
entnehmen. “

6. Im Abschnitt 8. Gespräche mit zusätzlichen Leistungen
treten folgende Änderungen ein:

V

6.1. Vor Abschnitt 8.1. wird ergänzt:
„Für Gespräche mit zusätzlichen Leistungen werden die 
Gebühren nach Abschnitt 7.2. berechnet. Für jedes Fern
gespräch wird mindestens die Gebühr für eine Dauer von 
3 Minuten berechnet.“

6.2. Die Nr. 02 des Abschnittes 8.1. erhält folgende Fassung:
„02 Im Femdienst

Zone I -,60
Zone II -.60
Zone III —,90


